








Reglement der Stiftung Liechtensteinischer Entwicklungsdienst (LED) 

5. Beschreibung des Beitrags der lokalen Bevölkerung

6. Einschätzung der Wirkung des Projektes bzw. des Beitrages des LED

7. Kurze Stellungnahme zum persönlichen Besuch vor Ort

8. Finanzabrechnung gemäss Budget im Antrag

9. Persönliche Unterschrift der/des Antragsteilenden

Im Weiteren können der Berichterstattung Originalberichte der Partner, ausführliche Berichte zu 

persönlichen Projektbesuchen vor Ort, Fotos oder Videos, Urkunden (z.B. Mobiliar, Maschinen, 

Fahrzeuge etc.), Aussagen von Begünstigten sowie Zeitungsberichte zum Projekt etc. beigefügt werden. 

6 Kontrolle und Datenschutz 

• Der LED delegiert die Verantwortung über den ordnungsgemässen Umgang mit den Beiträgen an die

Antragsteilenden. Die Buchhaltung sowohl bei den Antragsteilenden als auch beim Projektpartner vor

Ort soll einer externen Prüfung standhalten, die der LED anordnen kann.

• Das mit LED-Unterstützung geschaffene Eigentum geht in den Besitz einer juristischen Person über,

deren Zweck klar definiert sein muss. Bei deren Auflösung muss die geförderte Nutzung des Eigentums

gewährleistet bleiben oder einer Institution mit gleicher Zielsetzung übertragen werden.

Antragsteilende sind nicht am Projekteigentum beteiligt.

• Der LED behält sich vor, Kleinprojekte zu besuchen, zu begutachten und/oder evaluieren zu lassen.

• Sämtliche Daten zu Kleinprojekten stellen der/die Antragstellende(n) dem LED zur freien Verfügung und

können vom LED veröffentlicht werden. Der/die Antragstellende(n) halten die

Datenschutzbestimmungen gemäss liechtensteinischem Recht und europäischer Datenschutz

Grundverordnung (DSGVO) ein.

7 Verwendung von Begriffen 

Soweit in diesem Reglement Begriffe verwendet werden, kommt ihnen keine geschlechtsspezifische Bedeutung 

zu. Sie sind bei der Anwendung auf bestimmte Personen in der jeweils geschlechtsspezifischen Form zu 

verwenden. 

8 Inkrafttreten 

Dieses Reglement wurde vom Stiftungsrat des LED an der Sitzung vom 26.06.2019 genehmigt und tritt am 

26.06.2019 in Kraft. 

Für die Stiftung Liechtensteinischer Entwicklungsdienst 

/}f)t ·?tr�
Christian Batliner Peter Ritter 

Präsident CEO 
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